
Aufbau des Master-Studiengangs Germanistik 
(Studienbeginn ab WS 11/12) 

 

 

Zum Wintersemester 2011/12 tritt eine neue Studienordnung für den 

Master Germanistik in Kraft. Die folgenden Erläuterungen gelten für alle 

Studierenden, die zum 01.10.2011 ihr Germanistik-Studium im Master an 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf aufgenommen haben (unter 

Vorbehalt der Veröffentlichung der Studienordnung durch das Rektorat). 

 

Das Master-Studium gliedert sich in ein erstes und ein zweites 

Studienjahr. Im ersten Studienjahr werden drei Grundmodule (GM) aus 

drei der vier germanistischen Teilbereiche studiert. Die Bereiche sind frei 

wählbar. Jedes Grundmodul wird mit einer Modulabschlussprüfung (AP) 

abgeschlossen. 

Die Studienbereiche sind wie folgt zugeordnet: 

Studienbereich I: Germanistische Sprachwissenschaft  

Studienbereich II: Neuere Deutsche Literaturwissenschaft 

Studienbereich III: Germanistische Mediävistik 

Studienbereich IV: Theorie und Geschichte mündlicher (A) und 

schriftlicher (B) Kommunikation 

Im zweiten Studienjahr werden zwei Forschungsmodule (FM) der im 

ersten Jahr gewählten Studienbereiche studiert. Beide 

Forschungsmodule werden mit je einer Modulabschlussprüfung (8 CP) 

abgeschlossen. Aus diesen zwei Studienbereichen wird wiederum ein 

Schwerpunktbereich gewählt, in dem zusätzlich das Masterarbeit-Modul 

(MA) belegt wird. Zu einem Themengebiet des Schwerpunktbereiches 

wird die Masterarbeit (24 CP) verfasst.  

Zum Master-Studium gehört darüber hinaus ein Wahlpflichtbereich 

(WPB) im Umfang von 12 Credit Points.  
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Exemplarischer Studienverlaufsplan (auch andere Kombinationen sind möglich!): 

1. Studienjahr : studiert werden 3 der 4 Teilbereiche, die frei wählbar sind 

 

GM I 

16 CP 

GM III 

16 CP 

GM IV 

16 CP  

 

 

 

 

 

 

 

WPB 

WS oder  

SS 

GM I -1 Vorlesung oder 

Seminar 

4 CP 

GM III -1 Vorlesung 

oder Seminar 

4 CP 

GM IV -1 Vorlesung 

oder Seminar  

4 CP 

WS oder  

SS 

GM I -2 Seminar  

4 CP + AP (8 CP) 

GM III -2 Seminar 

 4 CP + AP (8 CP) 

GM IV -2 Seminar 

4 CP + AP (8 CP) 

2. Studienjahr: studiert werden 2 der 3 Teilbereiche des ersten Jahres 

 FM III 

16 CP 

FM IV 

16 CP 

  

WS oder 

SS 

FM III -1 

Forschungsseminar  

4 CP 

FM III -2 

Forschungsseminar 

4 CP + AP (8 CP) 

FM IV -1 (A) od. (B) 

Forschungsseminar  

4 CP 

FM IV -2 (A) od. (B) 

Forschungsseminar 

4 CP + AP (8 CP) 

  MA III 

28 CP 

  

WS oder 

SS 

Kolloquium 

4 CP 

+ MA-Arbeit (24 CP) 
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Wechsel zur neuen Studienordnung 

Ein Wechsel zur neuen Studienordnung ist für Studierende möglich, die 

sich im Wintersemester 2011/12 im 2. oder 3. Fachsemester befinden. 

Ein Wechsel ist im Laufe des Wintersemesters möglich und kann noch 

bis zum 30. Juni 2012 erfolgen.  

Besonders empfohlen wird ein Wechsel zur neuen Studienordnung 

dann, wenn alle drei Grundmodule des ersten Studienjahres komplett 

abgeschlossen worden sind. 

Ein unwiderruflicher Antrag auf Wechsel der Prüfungsordnung muss 

beim Prüfungsamt eingereicht werden. Die Master-Grundmodule werden 

für den neuen Master anerkannt. Die Modulnote ergibt sich aus dem 

Mittel der beiden Einzelnoten der Grundmodule. Für Fragen zur 

Anerkennung wenden Sie sich bitte vor Antragsstellung an Frau Miriam 

Albracht.  

Weitere Ansprechpartner finden Sie hier . 

mailto:albracht@phil.hhu.de
mailto:albracht@phil.hhu.de
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/germ/lehre-und-studium/studienberatung/

